
Eine rechtliche Orientierungshilfe



LRin Patrizia Zoller-Frischauf
Jugendreferentin der Tiroler Landesregierung

Liebe Leserin, lieber Leser!

Das Land Tirol und die Gemeinden verpflichten sich mit dem
Jugendschutzgesetz, Kinder und Jugendliche zu fördern. Dies
kann durch die Finanzierung von Projekten und Aktionen
geschehen, aber auch durch die Bereitstellung von Räumen
und Personal für die Jugendberatung, Jugendbildung und
Jugendkultur. Zur Jugendförderung gehört auch der
Jugendschutz. Im Gesetz sind deshalb klare Regelungen für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, z.B. zum Konsum von
Alkohol, zu finden. Der vorliegende Folder soll einen Überblick
darüber verschaffen, was für wen ab wann gilt.

Alle Maßnahmen und Bestimmungen haben das Ziel, die
gesunde geistige und körperliche Entwicklung sowie die
Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Damit
das gelingt, müssen alle Beteiligten – Eltern und
Erziehungsberechtigte, LehrerInnen, JugendleiterInnen usw.,
aber auch die Jugendlichen selbst - Verantwortung übernehmen.
Jugendförderung und- schutz betrifft alle!

Somit wünsche ich allen jungen Menschen viel Erfolg auf
ihrem Weg zum Erwachsenwerden.
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Auch Kinder und Jugendliche möchten Spaß haben, Freunde
und Freundinnen treffen, Veranstaltungen besuchen und
ausgehen. Damit stellen sich für sie und ihre Eltern und
Erziehungsberechtigten einige Fragen:
Wer darf was, wie lange – und welchen Rahmen schafft das
Jugendschutzgesetz ?

Keine Frage - Eltern tragen vor allen anderen die Verantwortung
für ihre Kinder. Diese kann ihnen auch kein Gesetz abnehmen.
Das bedeutet, Jugendschutz fängt zu Hause und im Alltag
an. Es ist immer wieder notwendig, Kindern und Jugendlichen
Grenzen zu setzen, auch wenn das oft nicht einfach ist und
viele Diskussionen oder sogar Konflikte auslösen kann.

Hierzu bieten Fachleute der Erziehungsberatung Gespräche
für Eltern und Jugendliche an. Es gibt zwar keine Patentrezepte,
aber die BeraterInnen haben Erfahrung und doch die eine

oder andere gute Anregung, die zu einer akzeptablen Lösung
für alle Beteiligten führen kann.
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